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Ar2 re.

Berner Schulblatt
Organ der freisinnigen bernischen Lehrerschaft.

Erscheint jeden Samstag. Bern, den 27. März 1886. Neunzehnter Jahrgang.

Abonnementspreis: Jährlich Fr. 5. 20, halbjährlich Fr. 2. 0) troilm durch die ganze Schweiz. — Einriieknngsgebülir: D:>- zweispaltige
Petitzeile oiler deren Kaum 20 Cts. — Bestellungen : Bei allen Postämtern, sowie bei der Expedition in Bern und der Hedakti ei in Tl.an

Programm für den Unterricht im Zeichnen
der bernischen Volksschule.

A. Zweck und Aufgabe.

I. Der Zeichnungsunterricht bezweckt, wie jeder
wissenschaftliche Unterrieht, Aneignung allgemeiner, aul
der Pflege des Geistes und Gemütes beruhenden Bildung,
nicht allein Erwerbung manueller Fertigkeit. *)

II. Der Zeichenunterricht hat insbesondere folgende
Aufgaben zu erfüllen :

n. Durch Ausbildung des Sinnes für Eeinlichkeit und
Ordnung, für Kcgelmässigkeit und Gesetzmässigkeit wird
der Sinn fiir's Schone geweckt.

h. Durch Gewöhnung an fortwährendes Vergleichen,
Abschätzen, Berechnen mid Beobachten wird die Intelligenz
entwickelt.

c. Durch die Forderung, jede Zeichnung in die ihrem
Zweck entsprechende, der Vollkommenheit möglichst nahe
Darstellung zu bringen, wird die Willenskraft gestärkt-

d. Im vertrauten Umgang mit schönen Formen und
deren Festhalten im Gedächtnis (Gedächtniszeichnen) wird
die l'nantasie geweckt und zur Selbsttätigkeit angeregt.

III. Ein sicheres Auge, gewandte Hand im Zeichnen
und Geschmack für schöne Gebilde nach Form und Farbe
sind bei vielen Berufsarten die Bedingung für lädiere
Leist to igsfä i i igke it.

IV. Das Zeichnen ist ein Lehrfach, das bei der
künftigen Berufswahl in häufigen Fällen bestimmend
mitwirkt : es muss also auch aus diesem Grunde als ein
wichtiger Bestandteil des rrimarschuipensums betrachtet
werden.

B. Allgemeine Grundsätze.

I. Die ersten Übungen im Zeichnen, als Vorstufe
zum eigentlichen Zeichenunterricht, fallen in das 3. Schuljahr

und haben den Zweck, der Hand eine gewisse
Fertigkeit in der Linienführung zu verschaffen und den Schüler
von der ihm bei Benutzung des Papiers anhaftenden
Ängstlichkeit frei zu macheu. Diese Vorübungen
geschehen in der Weise, dass nach den Hauptrichtungen,
in Kolonnen gereiht — welch' letztere durch so und so

vielmaliges Überschlagen des vierseitigen Lineals zu Papier
gebracht werden — gerade Linien gezogen werden und

zwar nach dem Takte des Lehrers oder eines Schülers.
(Vergl. Ziffer IX hienach).

II Das rationelle Zeichnen beginnt mit dem 4. Schuljahr.

Dieser Unterricht ist auf die elementare Raum-

T Grundsatz 1 dos Vereins deutscher Zeichenlehrer.

ion vom Körper zum Bilde,
vom Bild zum Kamen zum

Flaclimodelie, verschie-

lehre zu basiren, um dem Schüler die Begriffe des absolut
Sichtigen und Schönen an der Hand der geometrischen
Formenwelt zu vermitteln. Der Unterricht ist möglichst
weit hinauf Klassenunterricht nach den Wandtafelzeichnungen

des Lehrers in dem Sinne, dass vorgerücktere
Schüler die Aufgaben weiter ausführen, als die schwachem.
— Die Feststellung der allgemeinen Grundform soll jeder
Detailzeiehnung vorausgehen, das Nebensächliche vor dem
Wichtigern zurücktreten.

III. AlsVeranschaulich ungsmitM dienen entsprechende
geometrische Fiäehenmodelle um in ihr. r Nachbildung
dem Schüler die Abatra
von der Kante zur Lim
Verständnis zu bringen. Diese
dene Dreiecke, Vielecke, Kabinen etc., welch" an der
Wandtafel zu befestigen sind, können aus Karton
ausgeschnitten werden. Zur Erklärung über das Unter- und
Übereinanderliegeii und dir Durchschiebungeu sollten diese
Modelle verschiedenfarbig s-fin.

IV. Von den starren Formen geradlinig geometrischer
Figuren odir Ornamente wird d<T Schüler zu den
geometrischen Formen der "krumm, n Linie und von da zur
belebten, der vegetabilischen Form hinüber geleitet, was
ebenfalls vermittelst Vorführung einiger Flächenkörper,
wie Kreis, Oval etc. zu geschehen hat. Zur Erklärung
der vegetabilcn Form sollen Blätter aus der Natur
vorgezeigt und unter Weglassung alles Unwesentlichen
nachgebildet werden. Iu solcher Gestalt, in der Stilisirang,
findet die Natur Anwendung im Kunstgewerbe. Der
Schüler begreift diese Umformung und ihre Notwendigkeit;
er empfindet Freude an dieser menschlichen Schöpfung
(Ornament)

V. Die zu verwendenden vegetabilcn Motive müssen
sich, so viel als möglich ein Ganzes repräsentirend, in
klarer, streng genetischer Gesetzmässigkeit entwickeln.
Nur was der Schüler innerlich richtig erlasst hat, vermag
er auch mit Verständnis wiederzugeben. Das höchste
Ziel des Zeichenunterrichts — die Erkenntnis des Ideal-
schönen, seine freie Wiedergahe (Landschaften, Mensehen-
und Tierfiguren) und Erzeugung eigener originaler Ideen
(Erfindung von Ornamenten) — geht weit über die Aufgabe
der Schule hinaus. Zu Nachbildungen liefert die griechische
Flachornamentik die vortrefflichsten Beispiele. Namentlich

eignen sich ihre Band- und Bekrönungsmotive dazu,
dem Schüler die Bedeutung des Ornaments, Seine
Zugehörigkeit und Unterordnung als Schmuck eines grössern
Ganzen zum Verständnis zu bringen. Die Kankenarabeske
z. B., welche bandartig den Hals eines Topfes umschlingt
und wohl gar durch auf- und abwärts gekehrte Blätter
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auf den Zu- und Ausguss der Flüssigkeiten hinweist,
versinnlicht die Funktion des Unifassens und Zusammen-
haltens.

Das Palmettenornament strebt als freie Endigung
in den leeren Kaum empor, um, einer Blumenkrone
vergleichbar, ein organisch aufgebautes Ganzes einheitlich
abzuschliessen, zu bekrönen. Eine Keihe aufwärts gekehrter
Blätter, am Fuss eines Topfes angebracht, scheinen seinen
Bauch zu stützen und ihn damit haltbarer zu machen.
So gestaltet sich das Ornament zur Sprache der Form,
welche der Schüler in einem mit Verständnis erteilten
und methodisch stramm durchgeführten Zeichenunterricht
in ihrer dekorativen Bedeutung wird verstehen lernen.

(Fortsetzung folgt).

Zum Pensionsgesetz.*)

Das Pensionsgesetz soll, wie das „B. Schulblatt"
mitteilt, auch den Kreissynoden zur Begutachtung
zugewiesen werden, was die Lehrerschaft wohl freudig be-

grüssen wird. Eine möglichst allseitige Besprechung
kann das gute Gelingen nur fördern, und es mag daher
zweckmässig sein, wenn die Diskussion über diesen
Gegenstand rechtzeitig auch im „B. Schulblatt"
eröffnet wird.

Der gegenwärtige Artikel hat nicht den Zweck, das

Pensionsgesetz allseitig beleuchten zu wollen, sondern
befasst sich nur mit zwei Punkten desselben, die aber
ihrer Bedeutung nach es wohl verdienen, einer besondern
Besprechung unterbreitet zu werden.

1) Art. 1 des im Projekt vorliegenden Pensionsgesetzes

lautet : „Der Regierungsrat kann patentirte
Primarlehrer oder Primarlehrcrinnen, welche infolge von
Gebrechen oder der Abnahme ihrer physischen oder
geistigen Kräfte nicht mehr zu genügen im Stande sind,
auf Ansuchen oder von Amtes wegen nach eingeholtem
Bericht der Schulkommission in den Ruhestand versetzen".
Dieser Artikel lautet fast wörtlich gleich wie § 55 des

Primarschulgesetzes. Run wurden die Leihgedinge his
dahin einzig und allein vom Staate bezahlt; man wollte
es durch dieselben alten, gebrechlichen Lehrern möglich
machen, von ihren Stellen zurückzutreten, ohne sie dem

gänzlichen Elend preiszugeben. Bis die Lehrer wegen
Abnahme der physischen oder geistigen Kräfte nicht
mehr zu genügen im Stande waren, durften sie also die
Pensionirung nicht verlangen, auch wenn die vorgeschriebenen

30 Dienstjahre zurückgelegt waren.
Nach dem neuen Entwurf hat der Lehrer an die

zum Zwecke der Ausrichtung der Leibgedinge zu
gründende Lehrerkasse einen Jahresbeitrag von Fr. 20 zu
bezahlen. Überdies haben die bei Inkraftsetzung dieses
Gesetzes angestellten Lehrer Fr. 5 und zudem für je
5 Dienstjahre Fr. 20 Eintrittsgebühr zu bezahlen. Zu
alledem hängt es nicht einmal von dem freien Willen
des Lehrers ab, ob er dieser Lehrerkasse beitreten will
oder nicht, da nach Art. 6 jeder Lehrer mit der definitiven

Wahl an eine öffentliche Primarschule sofort
Mitglied der Lehrerkasse wird; der Beitritt ist also
obligatorisch.

Ich möchte nun weder gegen die Beitragspflicht
des Lehrers noch gegen das Obligatorium der Lehrerkasse

etwas einwenden; es muss vielmehr zugegeben
werden, dass es der Sache durchaus angemessen ist, dass

*) Anm. der Med. Dieser Artikel hatte keine Kenntnis von dem
in letzter Nummer über den gleichen Gegenstand erschienenen.

der Lehrer an die einstige Ausrichtung seines
Ruhegehaltes einen angemessenen Beitrag leistet; ebenso ist
das Obligatorium der zu gründenden Lehrerkasse, soll
anders das Institut bestehen können, etwas fast
selbstverständliches.

Dem entsprechend sollte nun aber auch das Recht
des Lehrers zur Pensionirung ein anderes sein, als es
bisher war und als es im Entwurf vorgesehen ist. Die
Pension soll kein Gnadengeschenk mehr sein; der Lehrer
soll das Recht besitzen, nach einer bestimmten Zahl von
Dienstjahren — ich lasse die Zahl 30 gelten —• dieselbe
zu verlangen, auch wenn er im Stande wäre, sein Amt
noch länger zu versehen, und soll nicht erst noch darauf
warten müssen, bis er wegen Gebrechlichkeit dienstuntauglich

geworden ist.
So ist es z. B. ja auch bei den Rentenanstalten,

so ist es überhaupt bei allen derartigen Instituten, dass
nach einer bestimmten Zeit der Einzahlung die
Gegenleistung von Seite des Instituts erfolgt, abgesehen vom
Gesundheitszustande des Versicherten. Es ist nicht zu
befürchten, dass die daherigen Mehrkosten sehr gross
sein würden. Nach 30jährigem Schuldienst sind die
meisten Lehrer in einem Alter von zirka 50 Jahren.
Es ist nun anzunehmen, dass in diesem Alter wohl
wenige, die nicht aus Gesundheitsrücksichten dazu genötigt
wären, vom Schuldienste zurücktreten würden, um sich
pensioniren zu lassen; allein das Recht dazu sollte jeder
besitzen.

In diesem Sinne hörte ich bereits eine ziemliche
Zahl von Lehrern sich äussern, und wenn das Projekt
nicht in dieser Weise geändert wird, so wird wahrscheinlich

bei vielen Lehrern nur wenig Begeisterung sich für
dasselbe zeigen, ja es werden, wie ich höre, viele sogar
dagegen stimmen. Es wird daher gut tun, wenn in den
bezügl. Verhandlungen der Kreissynoden dieser Stein des
Anstosses gehörig beleuchtet wird.

2) Nach dem ursprünglichen Projekt sollten die
Lehrerinnen nach 20 Dienstjahren pensionsberechtigt
sein; ihre Jahresbeiträge waren bestimmt auf Fr. 10;
bei Inkrafttreten des Gesetzes sollten sie Fr. 5 und
zudem für je 5 Dienstjahre Fr. 10 Eintrittsgebühr bezahlen.
Den Einzahlungen entsprechend waren dann freilich die
Pensionen auch niedriger angesetzt, als diejenigen der
Lehrer.

Eine Anzahl Lehrerinnen hat nun eine Petition an
den Grossen Rat gerichtet, worin sie eine gerechtere
Berücksichtigung verlangten. Ihrem Gesuche wurde
entsprochen, aber in einer Weise, die sie faktisch von der
Pensionirung so ziemlich ausschliesst; sie wurden nämlich
in allem den Lehrern ganz gleich gestellt. Demnach
hätten sie die gleichen Beiträge zu bezahlen und wären,
was für sie sehr fatal, ebenfalls erst nach 30 Dienstjahren

pensionsberechtigt, erhielten dann aber allerdings
auch die gleiche Pension, wie die Lehrer.

Dass sich diese Lehrerinnen durch ihre Petition
selbst vor die Sonne gestanden, beweist einzig schon der
Umstand, dass laut Berechnung bloss 3 °/o der
gegenwärtig angestellten Lehrerinnen mehr als 30 Dienstjahre
haben. Von wem kam diese Petition? Was sagen die
andern Lehrerinnen dazu Wollen sie es stillschweigend
hinnehmen, dass sie durch das Verschulden jener Petentinnen

bis auf eine verschwindend kleine Zahl von der
Pensionirung ausgeschlossen werden? Wäre nicht die
Gefahr vorhanden, den Lehrerstand damit lächerlich zu
machen, so möchte ich ihnen den Rat geben, mit einer
Gegenpetition aufzurücken.

W.
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Schulnachrichteii.

Bern. Kreissynode Aarberg. Bei „vorzüglichem"
Schalmeister wetter — es schneite, regnete und windete
den ganzen Tag ohne Aufhören — versammelte sich
unsere Synode Samstag den 6. März abhin in Schöpfen.
Der abscheuliche Weg mag viel dazu heigetragen haben,
dass die meisten der entfernter wohnenden Mitglieder
ausblieben und die Sitzung nicht zu den gut besuchten
gezählt werden darf. Haupttraktandum bildete das

Lehrerpensionsgesetz, das in der letzten Grossratssitzung
die erste Beratung passirt hat. Als Referenten hatte
der Vorstand Herrn Grossrat Marti in Lyss gewonnen,
und dieser entledigte sich seiner Aufgabe in ganz
vorzüglicher Weise, so dass er sich den Dank der
Versammlung sicherte, um so mehr, weil sie fühlte, dass
der Vortragende ein warmes Herz für den Lehrerstand
hat, und dass er dessen Verhältnisse kennt.

Anknüpfend an den Hauptinhalt des Entwurfes gab
der Referent uns ein klares Bild von den Grossratsverhandlungen

über besagten Gegenstand. Indem er alle
im Schosse der gesetzgebenden Behörde gefallenen, dem
Entwurf Schmid-Gobat sich gegenüber stellenden Anträge
eine übersichtliche Revue passiren liess, führte er die
Gründe an, warum der Rat in jedem einzelnen Falle so
habe entscheiden müssen, wie er es getan. Von
vornherein gab er zu, dieser oder jener Punkt des Entwurfes
werde bei der bern. Lehrerschaft einiges Kopfschütteln
oder gar Opposition hervorrufen; er gestand wohl selbst,
dass er in einzelnen Fragen anderer Meinung gewesen
sei als die Mehrheit, welche oft scheinbar die Interessen
der Lehrerschaft hintanstellte, weil sie eine absolut
sichere auf jeden Fall zahlungsfähige Kasse wollte, weil
sie die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen suchte,
aber auch die Zukunft nicht aus dem Auge verlor.

Referent betonte hauptsächlich, dass der Entwurf,
der einem absoluten Bedürfnis nachkomme und der
bestimmt sei, einer Kalamität, einem wahren Notstand
abzuhelfen, dass dieser Entwurf durchaus von
Lehrerfreundlichkeit zeuge. Lehrerfreundlichkeit habe sich nicht
nur bei der Erziehungsdirektion und der vorberatenden
Kommission gezeigt, sondern namentlich auch bei der
obersten Landesbehörde. Dieser dem werdenden Gesetze
aufgedrückte Stempel des Wohlwollens und des Entgegenkommens

möge in der bern. Lehrerschaft günstige
Aufnahme und die verdiente Würdigung finden, warder Wunsch
des Referenten. Der Grosse Rat sei selbstredend der
Ansicht, die Beteiligten werden mit Freuden zugreifen
und die Gelegenheit, die sich ihnen biete, für ihre alten
Tage auf eine Weise vorzusorgen, die sich im (wenn
auch oft magern) Büdget des Lehrers wenig fühlbar
mache, nicht vorübergehen lassen. Gewiss hatte Herr
Marti sehr recht, wenn er behauptete, kein Entwurf
werde wohl allen das bieten können, was sie wünschen,
aber ein auf denjenigen Grundzügen basirendes Gesetz,
welches die gegenwärtige Vorlage aufstelle, sei ein
gewaltiger Fortschritt, eine solide »Stütze, ein fester Markstein

in der sozialen Besserstellung der bern. Lehrerschaft.

Es sei zum allermindesten hoch über den
gegenwärtigen Zustand zu stellen. „Vergesset nie, dass die
leitenden Persönlichkeiten das Wohl der Lehrer, die
finanzielle Besserstellung eines gegenwärtig vielfach
gedrückten Standes, der sorgenvoll in die Zukunft sieht,
in erster Linie im Auge haben."

Der erste Votant, Herr Lehrer Agier in Schöpfen,
hatte seiner Tinte etwas mehr Säure zugegossen. Er
fand am vorliegenden Entwurf gar vieles auszusetzen

und sprach — im Laufe der Diskussion — die Hoffnung
aus, er (der Entwurf) möge nie Gesetz werden. Seine
Jeremiade fand freilich in der Versammlung — wir
rechnen es ihr zur Ehre an — nur ein leises Echo,
trotzdem die Diskussion einige Zeit derart war, das man
das Gegenteil befürchten musste.

Die Hauptargumente, welche der genannte Korreferent

in's Feld führte, sind ungefahrt folgende: Die
Beiträge der Lehrer seien unbillig und unter allen
Umständen zu hoch. Sie belaufen sich (nach seinen
Berechnungen) sammt Zins und Zinseszins in 30 Jahren
auf Fr. 1182. 75 in 40 Jahren auf Fr. 2018, während
dagegen die in Aussicht gestellten Pensionen nur wenig
höher seien als die gegenwärtigen.

Die Befürchtung, der Staat werde seine „milde"
Hand zurückziehen, sobald ein grosser Fond gesammelt
sei, was übrigens in kürzester Frist der Fall sein werde,
dürfe nicht ohne weiters von der Hand gewiesen werden
und habe viel Wahrscheinlichheit für sich. Der Staat
suche sich durch das in Aussicht stehende Gesetz seiner
Verpflichtungen zu entledigen, und dafür sollen die Lehrer
geschröpft werden. Zudem seien diese Besoldungsabzüge
verloren, sobald der Versicherte vor der Pensionsberechtigung

oder vor Bezug der Leibgedinge sterben sollte.
Und die einbezahlte Summe die bis auf Fr. 2000
ansteigen könne, würde doch den in der Regel mittellosen
Hinterlassenen nicht nur eine willkommene Spende,
sondern in den meisten Fällen ein wahrer Not- und
Zehrpfennig sein, da der Lehrer bei seiner kargen Besoldung
nur ausnahmsweise durch Kapitalanlagen Vorsorge treffen
könne. Herr Agier würde zwangsweise Sparkasseneinlagen

oder obligatorische Versicherung bei einer
bestehenden Rentenanstalt vorziehen, um so mehr, als der
Lehrer dann unabhängig wäre, und weil er sich z. B.
bei der Schweiz. Rentenanstalt ebenso günstig wenn
nicht günstiger stellen würde, als bei dem im Wurfe
liegenden Gesetz. Endlich sind ihm die überall domini-
renden Herren Sekundarlehrer ein Dorn im Auge, die
doch viel unabhängiger und finanziell besser gestellt seien
als wir Primarlehrer. Warum hat sich, fragt er, der
Grosse Rat nicht auch an die gewagt Sollen sie im
Pensionswesen auch eine bevorzugte Stellung einnehmen,
wie im Leben

War vielleicht das „Wetter" schuld, dass die auf
das ziemlich gepfefferte Votum des Korreferenten folgende
sehr lebhafte, zeitweise nur zu erregte Diskussion so
viel hissiges an sich hatte Wir wissen es nicht! Andere
Fragen, die sich uns bei dieser Gelegenheit aufdrängen,
seien besser unterdrückt. Eine können wir nicht
unterlassen. Wäre es nicht möglich, bei ähnlichen Anlässen
von persönlichen Sticheleien und Ausfällen Umgang zu
nehmen? Sie sind zum mindesten nicht geeignet bei
anwesenden Nichtlehrern die Achtung vor unserm ohnehin
so vielfachen Angriffen ausgesetzten Stande zu mehren
und zu befestigen.

Und nun die Resultate der Diskussion! Der
(wahrscheinlich ironische) Antrag, über den aber absolut
Abstimmung verlangt wurde, die Kreissynode Aarberg möge
den Wunsch aussprechen, die im Entwurf vorgesehenen
Lehrerbeiträge seien zu streichen, dagegen sei an
Leibgedingen die Hälfte der jährlichen Besoldung auszusetzen,
vereinigte — drei Stimmen auf sich, alle andern waren
für Beiträge. Mit diesem erdrückenden Votum bekundete
die Synode, dass sie sich auf den sichern Boden des
Entwurfs stelle. Ebenso wurden die Anträge betreffend
Zwangseinlagen in eine Ersparnisskasse oder obligatorische

Versicherung bei einer Rentenanstalt mit allen



— 68 -
gegen 1 bis 3 Stimmenden Bach ab geschickt. Man
wollte kerne Konfusion!

Allgemein einverstanden war man — es gilt dies
besonders von den betreffenden Vertreterinnen — mit
der Ansicht, für die Lehrerinnen sei der ursprüngliche
(Regierungs-) Entwurf günstiger und annehmbarer, als
der aus der ersten Beratung hervorgegangene. Ein bez.
Antrag wurde einstimmig angenommen, gilt also als
Wunsch der Synode.

Ferner hoffen die Lehrer des Amtes Aarberg auch
in Bezug auf die Rückerstattung bei frühzeitigem Todesfall

lasse der Grosse Rat noch mit sich reden. Es wurde
hervorgehoben, dass man, sollten durch gewährte
Rückzahlungen der Einlagen die Grundlage der dem Entwurf
zur Basis dienenden Berechnungen erschüttert werden,
etwas erhöhte Beiträge der Versicherten oder kleinere
Pensionen mit gewährter Zurückvergtitung dem in
Aussicht genommenen System vorziehen würde.

Endlich geht ein dritter Wunsch dahin, dass in das
werdende Gesetz die Bestimmung aufgenommen werde
„der Versicherte hat Anspruch auf eine volle Pension",
er soll also nicht nur vom Reg.-Rat abhängig sein und
sich von diesem gleichsam abschätzen, dienstunfähig
erklären lassen; ihm soll also das Recht gewahrt bleiben,
freiwillig zurückzutreten ohne den Verlust der Pension
befürchten zu müssen.

Lidern wir kurz rekapituliren, haben wir also drei
Wünsche zu notiren, welche unsere Synode an den
Vorstand der kantonalen Schulsynode richten wird :

1) Die einbezahlten Beitrage sind bei Austritt aus
dem Lehrcrstande oder Todestall ohne Zinsen
zurückzuerstatten.

21 Die Lehrerinnen sind nach dem ursprünglichen Ent¬
wurf zu halten (kleinere Beiträge, kleinere
Pensionen).

3) Der Lehrer hat, sobald er 30 Beiträge geleistet,
Anspruch auf eine volle Pension.

Als weiterer Verhandlungsgegenstand gelangte die

zweite der diesjährigen obligatorischen Fragen zur Sprache.
Die Synode konnte aber nicht fertig werden damit, weil
der Hauptreferent seinen Vortrag ablas und ohne Thesen
aufgestellt zu haben, der Versammlung den Rücken
kehrte. Was sollte sie nun tun? In's Blaue hinaus
diskutiren! Das verleidete ihr aber bald und sie fand,
es sei besser, wenn in der nächsten Sitzung — in
Anbetracht der Wichtigkeit des Traktandums — etwas
tiefer gepflügt werde. Es ist dies ein Vorkommnis, das

gewiss nicht jede Synode wird registriren müssen und
das ein eigentümliches Licht auf das Pflicht- und
Taktgefühl des betr. Referenten wirft.

Litterarisclies.

Das methodisch-praktische Rechenbuch von Schulinspektor J. Egger
ist allen bern. Lehrern so gut und so vorteilhaft bekannt, dass eine
besondere Empfehlung desselben unsererseits keinen Sinn hatte. Wohl
aber dürfen vir uns erlauben, auf die neueste 6. Auflage des Buches
aufmerksam zu machen. Wir tun dies um so lieb«', da mit der
Anzeige die Mitteilung gemacht werden kann, dass auch diesmal der
verehrte Verfasser sich die Mühe nicht hat reuen lassen dem
Bedürfnisse der Zeit durch verschiedene Abänderungen Rechnung zu
tragen. So wurde die neue Orthographie angewendet, wurden zu
schwierige Aufgaben weggelassen, die gesetzlichen Abkürzungen für
Gewichte und Masse sorgfältig durchgeführt, mündliches Rechnen und
schriftliche Aufgaben gänzlich von einander getrennt. Buch und
Unterrichtsplan in Verbindung gebracht und die Aufgaben wesentlich
vermehrt. Dadurch hat (las ohnehin schon vortreffliche Werk neue
Vorzüge gewonnen, hält sich auch fortwährend auf der Höhe seiner
Aufgabe und der Zeit.

Wenn Herr Egger im Vorwort meint: „Ich hoffe nun. auch mit
dieser neuen Auflage, die wohl von meiner Hand die letzt besorgte

sein wird und in die ich nun meine gesammelten Erfahrungen möglichst
vollständig niedergelegt, der Nachwelt einen kleinen Dienst erwiesen
zu haben" — so sagen wir: Ja wohl hat Herr Egger mit seiner
lehrhaften und schriftstellerischen Tätigkeit der Schule einen grossen
Dienst geleistet und darf auf eine dankbare Nachwelt hoffen. Wir
wünschen aber, dass der nun bald einzige Veteran der alten Garde
uns und der Schule noch recht lange gesund und frisch erhalten bleibe.
In diesem Sinne entbieten wir ihm unsern verehrungsvollen Gruss

.Vmt
Zum ausserordentlichen Professor der Anthropologie und Geographie

wird ernannt Hr. Dr. Petri, Eduard, Privatdocent.
Für das neu gegründete juristische romanistische Seminar wird

ein Reglement erlassen.
An einen neuen Schulhausbau in Wickardtswyl wird unter

Genehmigung des Planes der übliche Staatsbeitrag zugesichert.
Hr. Emanuel Jenzer-Kubli sei., gew. Stadtrat von Bern, hat die

Taubstummenanstalt Frienisberg in seinem Testament mit Fr. 1500
bedacht. Dieses Legat wird bestätigt und dem Unterstützungsfond
genannter Anstalt zugewiesen.

Hr. Carl Bermeitinger, stud, phih, erhält für eine schriftliche
Arbeit im pliilolog. Seminar einen Preis, eben-o Hr. Stucki, stud,
jur., für eine Arbeit im romanistischen Seminar.

Dem Hochschulverein werden zur Einrichtung eines Lesezirkels
die nötigen Räumlichkeiten im sog. Kantonsschulgehäude zugewiesen.

Gestützt auf die am 12., 16. März abgelegte Prüfung werden zu
Sekundarlehreni patentirt:

1) Flury, Jos. Ad., von Herbetswyl (Solothurn) für Pädagogik, Aufsatz,

Deutsch. Französisch, Englisch, Geschichte und Schreiben.
2) Imubersteg, Samuel, von Zweisimmen, für Pädagogik. Aufsatz,

Deutsch, Französisch, Englisch. Geschichte und Schreiben.
3) Walker. Karl, von Saanen, für Pädagogik, Aufsatz, Deutsch,

Französisch. Englisch, Geschichte und Turnen.
4) v. Bergen, Emst, von Meiringen, fur Pädagogik, Aufsatz, Mathematik.

geom. Zeichnen, Naturlehre und Naturgeschichte.
5) Lüdi. Jakob, von Keimiswyl. für Pädagogik. Auf-atz. Mathematik,

geom. Zeichnen, Naturgeschichte und Geographie.
6) Schwarz, Rud., von Trub-ehachen, in Pädagogik, Auf-atz, Mathematik,

geom. Zeichnen, Naturlehre, Geographie und Schreiben.
Fähigkeitszeugnisse haben sich erworben :

1) Born, Karl Ludwig, von Niederbipp. im Kunstzeichnen und
2) Ulli, Ulrich, von ILisüsnyl, in Geog-aphie und Gesang. —

Aussehreibimg.
Es ist sofort ich zu besetzen die Stelle eines Lehrers an der

2. Klas-'e der refonnirten Primarschule in Freiburg. Be.-oldung Total
Fr. 1500 Coline Wohnung oder andere Zugaben'. Befähigung zum
Unterricht der französischen Sprache unerläßlich. Probelektion wird
vorbehalten.

Anmeldungen nimmt I is 31. März entgegen Hr. Pfarrer M.
Ochsenbein in Bern, Präsident des prot 'stanti-ch-kirchlichen Hülfs-
vereins.

Schiilaiiyschreibiing".
An der Rettungsanstalt Lüntorf ist eine Lehr-telle zu besetzen.

Besoldung Fr. 800—lOOu nebst frei t Station. Anmeldung bei der
Direktion des Armenwesens bis 10. April nächst hin.

Bern, 24. März 1386.
Der Direktionssekretär :

Mühlheim.

geometrische Aufgaben
für schweizerische Volksschulen gesammelt von

Prof. H. R. Rüegg. Mit Holzschnitten. Solid gebunden.
Preis 60 P.p. Schlüssel dazu, broch. Preis 60 Rp.

Diese vorzügliche Sammlung, von der Kritik allgemein
aufs günstigste beurteilt, wird hiermit zur Einführung in
Schulen bestens empfohlen.

Verlag von Oreil FUssli & Cie.,
[O V 79] Zürich.

'Tr "Tänseliann, J. & R. Flügger. Verlag

FARBIGE ORNAMENT.±1
1 PÜS5Ü & CO, Taschenbuch für das

51 Blätter mit 80 Motiven

in bis auf 18 Nüancen combinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten
erläuterndem Texte und einer Anleitung zum Koloriren. Zum Schul-
und Privatgebrauch, zu künstlerischen und kunstgewerblichen Arbeiten.
Preis 8 Franken. 4.

1 II
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Beilage zu Nr. 13 des Berner Schulblattes.

Aus dem Lelirmittel-Veriag von A. ScllTlltheSS in
Zürich, vorrätig in allen Buchhandlungen :

Französische Sprache.
Breitinger, H., Prof. Elementarbuch der französischen Sprache für

die Sekunaarschulstufe. 2. durchgesehene Aufl. 8 br. Fr. 2. —
* Daneben existirt auch eine Ausgabe in zwei Heften, wovon das

erste Heft no Druckbogen starüj den Unterrichtsstoff fur die
beiden ersten OarsUs oder Jahre (Preis Fr. 1. 40 C.J, das zweite
Heft (5 Druckbogen starkj denjenigen für den dritten Cursus oder
das letzte Jahr (Preis Pr. 1. — j uiufasst.

Dieses neue Lehrmittel fur das Französische ist speziell
dem Plane und den Bedürfnissen der schweizerischen Sekundarund

Bezirksschulen augepa-st und liat gegenüber den meisten
bei uns im Gebrauche stellenden Giammaüken den Zweck, durch
angemessene Vereinfachung und Concentration des französischen
Lehrstolfes dem Schüler sowohl als dem Lehrer eine ruhige und
gründliche Behandlung des Gegenstände. zu sichein.

— — Das Darf. \ oil Octave Eeuillet. beeilen aus den Lustspielen
Vict. Sardou's. — Das gute Herz. Von Berquin. Zum Ftück-
übersetzen aus dem Deutschen in das Franzos.sciie bearbeitet.
8°. br. Fr. 1. 2U C.

Partiepreis Fr. 1. —
— — Fraultin de la Seigiiere von Jides Sandeau. zum ltuckuber-

setzen aus dtm Deutschen in das Französische bearbeitet. 8L br.
Fr. 1. 50 C.

Pai tiepreis Fr. 1. 2u 0.
— — Die Cliaraktcrprobe. Schauspiel in fc.nl'Akten ton E. Augier

und J. Sandeau. — Lin PoLze.lall. Lustspiel in eniein Akte
von L. About. Zum iiückübersetzen aus dem Deutschen ins
Französische. 8U. br. Fr. f. 40 0.

**
Partiepreis Fi'. 1. 10 0.

— — Französische Briefe. Zum Piückübei'setzen aus dein Deutschen
ins Französische. 2. durchgesehene Auflage. 8". hr. Fr. 1. 40 0.

Partiepreis Fr. 1. 10 C.

— — Die Grundzuge der xrauzösisclieii Litteratur- .und Spraciige-
scbiclite bis 1870. Mit Anmerkungen zum Übersetzen jus
Französische. 4. durchgesehene A ullage. 8°. br. Fr 1. 40 C.

Pai tiepreis F'r. 1. 10 C.

— — Die französischen Klassiker. Charakteristiken und Inhaltsan¬
gaben. IMit Anmerkungen zur ireieii Übertragung aus dem
Deutschen ins Französische verseilen. 3. durchgesehene Auflage.
8°. br. Fr. 1. 40 C.

Partiepreis Fr. 1. 10 C.
* Obige sechs Befce bieteil einen sorgfältig bearbeiteten Uber-

Setzujigsslolf fur S..hulen und den Privatunterricht.
•— — Stuaium und Unterricht des Französischen. Ein enzyklo¬

pädischer Lc.tiaüen. 2. ccniic-ni te Annage. 8'. br. Fr. 3. ÖU C.
* Liese voll iiercorrageiideii Kennern der französiscoen Sprache

überaus günstig beurteilte Sciinft hat in unser neuen Auflage
wesentliche i erbcssei'ungeli erfahren.

Geilfus, gew. Lektor der höheren Stadtschulen voll Winteruiur.
Faul-Louis-Auguste Coulon de Keuchätel par lehx Bovet.
Fur die Schule bearbeitet. 8'. br. 80 C. in Part.eeii 00 C.

— — La jeuuesse de O. Washington suivic d'mi petit recueil de
ses lettres ä sa famille ji..r M. tjuizut. im Ausz.ge iur die
Sciiuie bcaroeilc. £>'. br. ir. 1. Ob C. in Partien i-r. 1. 20 w.

— — James Watt par FL. Franfois Arrago. Im Aufzuge für die
Schule bearbeitet. Mit 10Holzschnitten im leite. 8°. br. lt. L. 00 L.

Iii Partiell Fr. 1. 20 C.

— — La vie de Lazare-Kicolas-Marguerite Carnot par Frangois
Arrago. Im Auszuge fur die Schule bcaibellet. 8°. br. Fr. 1. 20 C.

In Paraeen F'r. 1. —
Kantorowicz, C., Friofessor an der Kantonssciiule. Coup ci'ceü sur

la htterature frangaise depuis sou origiue jusgu'a nos jours.
8U. br. Fr. 1. 50 G.

Neumann, K., Prot. Grammatik der französischen Sprache nach

einer neuem ALecliode fur (lc-n Gebrauch all Bezirk - und Sekundärschulen,

sowie an den untern Klassen von Kautoiisscnuien. 8U. br.
F'r. 1. 80 0.

Orelli, C. v., Prof. Französische Chrestomatie. I. Teil. Nach der

fünften Auflage neu bearbeitet von A. Bank, Irioiessor an der
zürcherischen Kantonssciiule. Mit einem Vocabulaire. 8°. br.

F'r. o. —
dito. IL Teil. 3. Aufl. 8°. br. Fr. 2. 55 0.

Schultkess, Joh. Übungsstücke zum übersetzen ans dem Deutschen
in das Französische. 12. Auflage. 8°. br. Fr. 1. 00 C.

Französischer Handelskorrespondent. 3. von J. Fuchs
umgearbeitete Auflage. 8". br. Fr. 6.

— _ Französische Sprachlehre. Jlit Aufgaben zum Selbstkoiistruiren
durch die Schüler. 8°. br. Fr. 1. 80 C.

Wiesendanger, U., Sekundarlehrer in Zürich. Vergleichende Schul¬
grammatik der deutschen und französischen Sprache für Real-,
Sekundär- und Bezirksschulen. Fr. 1. 20 C.

In Partieon a F'r. 1. —

Sclireili-Lelirinittel.
Hübscher, J. IL, Lehrer. Praktischer Lehrgang zu einem erfolg¬

reichen Sehreibunterricht. Anleitung zum Gehrauche des Vor-
lagenwerkts. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. 8°. br. 75 C.

— — I. Drcissig Übungsblätter für den Taktschreibunterri-lit.
Fr. 2. 80 C.

— — II. 1. Vorlegeblätter Nr. 1—30. Fr. 2. 80 C.
— — II. 2. Vorlegeblätter Nr. 31—00. Fr. 2. 80 (f.
— — III. Vorlegeblätt'-r. Englische Schrift. 30 Blatt Fr. 2. 80 C.

* In den Kantonen Scliaffhausen und Havelland obligatorisch
eingeführt. in andern empfohlen,

— — Zweiter theoretisch-praktischer Lehrgang zu einem natur-
gemässen Schreibunterricht für Schule und Haus, zugleich ein
B-'itrag zur Lösung der Frage: Was Lt beim Schreiben zu
berücksichtigen, um die Gesundheit zu schonen? gr. 8°. hr.

Fr. 1. 50 C.

— — Methodisch geordnete Selm Hüblingen in deutscher und eng¬
lischer Schrift für Sdiule und Haus, nebst einer Beilage von
Hu-terblättern in lateinischer, griechisiher. gothischer. frakturer,
render und .stenographischer Schrift zu diesem zweiten
Lehrgange. 1. Blatt 1—28. II. Blatt 29—GO. ä Fr. 2. 80 C.
Bei Einführung von rarticen tritt ein bedeut md ermässigter
Preis ein.

— — Anleitung zur schnellen und leichten Erlernung der Bund¬
schrift neb-t 20 methodisch geordneten S direibübungen und
Übungsblätter». Quer 8°. in Umschlag. Fr. 2. 80 C.

Woibliflier Ilniulariis-itsnntcrriclit.
Kettiger, J.. Seminardirektor. ArbiitssclmlbiichJein. 4. verbesserte

Auflage. Taschenformat, kart. Pr. 1. 80 C.

— — Lehr- und Lesebuch für die iv:fere wdb'iche Jugend in Arbeits¬
lind F'ortb.lduiigsschiilen. Zur Einführung der Mädchen in ihre
Lcbensaufgc.De. Na Ii dem Hinschied des V. r ass-rs herausgegeben
von H. Welti-Kettiger, Vorsteher des Mädchen-Pensionates in
Aarburg. Taschenformat, br. Fr. 2. 40 C.

Largiader, A. Ph.. 8-minardirektor. Über den Unterricht in den
weiblichen Handarbeiten. Taschenformat, kart. 90 C.

Strickler, eeline. Her iceibliche Handarbeitsunterricht. Ein Leit¬
faden fur Arbeit-lehrcrinnen. Mitglieder von Schulbehörden und
FTauenkoniini.soioiu-n. Erstes lb ft. Mit 54 F'iguren im Texte
und 1 lithogr Tafel. Zweites Hefr. ynt 58 Figuren, a Fr. 2. —
Drittes Heft. Mg 111 Figuren und 2 Tafeln, gr. 8". br. F'r. 3. GO C.

* Ein dem zürcheris. Imn Lehrplan ang. passter neuer, von kundiger
und erfahrener Hand geschriebener Leitfaden.

— — Arbeitsschulbüchlein, enthaltend Strumpfregeln. Massverliält-
nis.se. Schnittmuster, Flh kregeln etc. Zum Selbstunterricht für
die Schul-rinnen. Mit 80 Figuren. 2. Aufl. gr. 8". br. Fr. 1. —

Weissenbach. Elisabeth, Ober-Arbcitslebrerin. Arbeitsschulkunde.
Systemati-ch geordneter Leitfaden für einen methodischen
Schulunterricht in den weiblichen Handarbeiten. I. Teil. Schul-,
Unterrichts- und Erziehungs-Kunde für Arbeitsschulen. Mit
Holzschnitten im Tex*e. 4. Aufl. 8°. br. Fr. 1. 00 C.

— — II. Teil. Arbeitskunde für Schule und Haus. Mit Holz-
sihnitteii im Texte. 3. Aufl. 8°. br. Fr. 2. 40 C.

— — Lehrplan und Katechismus zur Arbeitsschulkunde. Mit
Holzschnitten im Texte. 2. Aufl. 8°. hr. 80 C.
* Sehr beliebtes Lehrmittel bei dem immer mehr zur Geltung
gelangenden Unterricht in den weiblichen Handarbeiten.

lieehuen nntl Gcomotrio.
Gloor. G., Lehrer am aargauischen Seminar in Wettingen. Die

Körper der Baumlehre. Ein Vorbereitungsunterrieht für
Mittelschulen. 8°. br. 30 C.; in Partieen 25 C.

— — Baumlehre für Mittelschulen. Ein Leitfaden fur den Unter¬
richt im Messen und Zeichnen. Zweites Heft. Mit zahlreichen
Holzschnitten. 8°. br. 45 C.; kart. 50 C.

* Diese neuen Lehrmittel wurden in mehreren Schulzeitungen sehr

warm empfohlen.

Hug, J. C., Prof. Die Mathematik der Volksschule. I. Teil. Bech-
nungsunterricht. Fr. 5. 25 C.

II. Teil. Geometrie. Fr. 3. 60 C.

Largiader, A. Pli., Seminardirektor. Braktische Geometrie. Mit
zahlreichen Holzschnitten. 4. sorgfältig revidirte Auflage mit 2
Tafeln. 8°. br.

" Fr. 2. 50 C.

— — Anleitung zum Körpermessen. Leichtfassliche Entwicklung
der einfachsten For,nein zur Berechnung der wichtigsten eckigen
und runden Körper. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Jlit
Holzschnitten. 8°. br. 80 C.
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Pfenninger, A., Lehrer am Zürcher-Semiriar. Lehrbuch der Arith¬
metik und Algebra für höhere Volkschulen, Seniinarien, sowie
zum Selbstunterricht. I. Teil. Arithmetik (gemeines Rechnen}.
8°. br. Fr. 2. 6h C.

— — Dasselbe. II. Teil. Allgemeine Arithmetik und Algebra. 1. Die
Elemente. Fr. 2. 40 C.

— — Dasselbe. II. Teil. 2. Die weiteren Ausführungen. Fr. 2. 80 C.
* Dieses m ue Lehrmittel der Arithmetik und Algebra aus der Feder

des Lehrers der Mathematik am zürcheris'keil Lehrerseminar
verdient Ihre spezielle Beachtung.

Rüegg. C. Der Handwerker. Kurze Anleitung zur Vermessung und
Zeichnung von Flächen und Körpern. Mit 140 Holzschnitten
im Texte. 8°. br. 80 C.; in Partieen 60 C.

Zäliringer, II., Prof. Schweizerisches Volksrechenbuch. I. Teil.
Die Berechnungen des täglichen Verkehrs. 8°. geb. Fr. 3. —
II. Teil. DieBerechuungen des Geschäftsverkehrs. 8°. br. Fr. 2. 50 C.

Zoiolien-iLehrmittel.
Cori'odi, Aug. Zeichnungslehrer. Leitfaden zur Darstellung der

geometrischen Grundformen. Für S'hule und Haus. Mit 53
Figuren im Text. kl. 8°. br. Fr. 1. 4c C. ; kart. Fr. 1. 60 C.

Lutz, J. H., Lehrer an den städt. Schulen in Zürich. Methodisch
geordneter Stoff für den Zeichen-Unterricht auf der Mittelstufe
der allgemeinen Volksschule. Vorlagenwerk I. Abteilung. (Viertes
Schuljahr.) 84 Figuren auf XXI Tafeln. Quer 4°. Fr. 2. 20 C.

— — Vorlagenwerk IL Abteilung. (Fünftes Schuljahr.) 84 Figuren
auf XXIII Tafeln. Quer 4". Fr. 2. 20 C.

— — Vorlagen werk III. Abteilung. (Sechstes Schuljahr.) 100 Figuren
auf XXXIII Tafeln. Quer 4L Fr. 3. 20 C.

— — Anleitung zur Benützung des Obigen. 8°. tr. Fr. 1. 20 C.
Bei obligatorischer Einführung tritt ein ermässigter Preis ein.

* Auf diesen neuen Lehrgang und Stoff des Zeichenunterrichtes
erlaube ich mir die Tit. Lehrerschaft besonders aufmerksam zu
machen.

Ott, J. C., Sekundarlebrer. Die Projektionslehre anschaulich und
leiehtfasshch dargestellt für Real-, Sekundär- und Handwerkerschalen.

26 Tafeln und Text. Quer 4°. Fr. 3. 20 C.

Geogi-aphie.
Egli, J. J., Prof. Dr. Geographie für höhere Volksschulen. In 3

Heften. 1. Heft (Schweiz i. 7. verbesserte Auflage. 50 C. '2. Heft
(Europa). 7. Auflage. 60 C. 3. Heft (Erde). 4. vermehrte Aufl.
8°. br. 80 C.

* Die häufigen neuen Auflagen sprechen für die Brauchbarkeit
dieses Leitfadens.

Egli, J. J., Prof. Dr. Taschenbuch schweizerischer Geographie,
Volkswirtschaft und Kulturgeschichte. 77 statist. Hilfstafeln.
2. verbesserte und vermehrte Anfluge, br. Fr. 3. —

eleg. kart. Fr. 3. 50 C.

Zürich und Umgebung. Heimat-kunde, herausgegeben vom Lehrer¬
verein Zürich unter Mitwirkung von Dr. U. Ernst, Prof. A. Heim,
J. Jäggi, Docent am eidg. Polytechnikum, Dr. C. Keller, Prof.
Sal. Vögelin und St. Wanner. Rektor, gr. 8''. br. Fr. 4. —

(2) in hübschem Originaleinbande Fr. 5. —

H Verlag von Orell Fiissli & Co. in Zürich. sj

0
®
&

Französisches Übersetzungsbuch
für den Unterricht auf der Mittelstufe, sowie zur Wiederholung @j

I® der Grammatik.
Hj Im Anschluss an des Verfassers französische Elementargrammatik, Jg

© von Andreas Baumgartner, ®
^ Lehrer an den höhern Schulen der Stadt "Winterthur.
0 Preis 60 Centimes.

000
00

Lehrgang der englischen Sprache
von Andreas Baumgartner.

I. Teil 1 Fr. 80 Cts. II. Teil 2 Fr.

_ Jeder Lehrer, dem es darum zu tun ist, die Schüler
I® möglichst schnell und leicht zum Verständnis und zum prak- ®

tischen Gebrauch der englischen Sprache zu führen, wird sich g
gl mit Baumgartners Prinzipien einverstanden erklären müssen,
® und da die Ausführung des Einzelnen der Sachkenntnis, wie 0

dem methodischen Geschick des Verfassers ein glänzendes Zeugnis S
^ ausstellt, so empfehlen wir das Buch anfs Wärmste. w
® (39) O. V. 35. Die Lehrerin 1885 16/5, Berlin. gj

Empfehlenswerte Lehrmittel aus dem Verlag der

Schulbiichliandlimg Anteilen, Bern
1 IciilcUii'rgcr Ivatecliismus, cart. Expl. —. 40

Küfer, I 1.. Exereices et lectures 1 Avoir et etre, gb. „ —. 90
— „ „ „ 11 Verbes regal. „ 1. —
—

_ „ „ „ III „ irregul. „ „ 1. 40
— Schlüssel zum III. Teil br. „ —. 60

Biililcr, Tableau des verbes irreguhers et defeetifs » „ —. 30
König-, Schweizergeschichte. Neue Auflage geb. „ —. 70

Hter-elii, J-, Einzeldarstellungen aus der all¬
gemeinen u. Scliweizerges'hichte „ „ —. 70

— Kleine Geographie der Schweiz
1 für Schüler br. „ —. 45
J - iai'oi>. F., Geographie des Kts. Bern cart. „ —. 40
I Anderegg, Naturlehre br. „ —. 50
| Stalder, Zwei- und drei-timmige Liederklänge „ „ —. 35

Neuenschwander, Der Liederfreund. I. Heft „ —. 20
i „ „ II- „ • „ „ -• 25
j Historische VV andkarte der Schweiz

für den Unterricht in der Geschichte und Geographie,
aufgezogen mit Stäben Expl. 12. —

| Schweizerisches Bilderwerk für den An-chaunngs-
j unterrieht, 10 Tafeln unaufgezogen a Fr. 3. —, auf Karton mit

Osen Fr. 4. —. Dieses Werk ist in sämtlichen Primarschulen des
j Kts. Solothurn eingeführt und von der Erziehungsdirektion des

Kts. St. Gallen zur Einführung empfohlen,
j (3) Auf Wunsch zur Einsicht.
i

j AXarti, Rechnungsbeispiele aus der Naturlehre; Bruchlehre;
i Schlussrechnung. Alles mit Schlüssel. (1)

vniiPT1 Haushaltungsbüchlein und
tljJlt/1} Enveloppen stets auf Lager.

Ferneres empfehle mich den Herren Lehrern für Lineatur
j von Schalheften mit Rand in grösseren Parthien.

I I. Sclrmiclt.
j Bnchdruckerei, Laupenstrasse 12.

Schulausschreibungen.

000
0,

000

Ort und Schulart. Kinder- Gem.-Bes. Anm.
zahl. Fr. Termin.

2. Kreis.

Thun, Kl. III a -) 50 1500 17. April.

3. Kreis.

Fankhans, Oberschule 4) 60 550 4-
»

Ried, gem. Schule 2) 45 550 4. :
4. Kreis.

Wattenwvl, gemeinsame Oberschule 3) — 850 3. „
Hinterhältigen, Oberschule 3) 35—40 550 s- »

5. Kreis.
Biembach, Mittelkl. 3) 50 575 6.

10. Kreis.

Biel, deutsche Mädchenkl. II 1) 5) _ 1350 27. März
17 n » nie ') 5) - 1300 27. „
n n » IV d V) - 1250 27.

Roggenburg, gem. Schule 2) 50 550 81.
Blauen, gem. Schule ') - 900 31.
Zwingen, Unterschule ') - 650 31.
Duggingen, Oberschule 2) - 750 31.
Röschenz, Unterschale b - 750 31.

') Wegen Ablauf der Amtsdauer. 2) Wegen prov. Besetzung.
3) Wegen Demission. *) Wegen Todesfall. 5) Für eine Lehrerin.

Sekundärschulen.
Grellingen, Sekundärschule, 1 Lehrstelle. Wegen Ablauf der

Amtsdauer. Besoldung Fr. 2500. Frist zur Anmeldung bis 10 April.
Interlaken. Sekundärschule, 1 Lehrstelle. Wegen Demission.

Besoldung Fr. 2600. Frist zur Anmeldung bis 9. April.
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